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Savon mutben »oUftänbig geheilt unb ohne

Abfebäfcung an bie ©igentbümet jurüdgegeben 940

mit Abfd)äpung entlaffen 1151

Uebemommen unb »erfteigert 20

Umgeftanben ober abgeftochen 27

2138

Son $tanfbett«atten fallen niept meniger al« 378
auf Sxuct, motuntet 426 eigentliche ©attelbtüde.

%x. 9ty.

Sit Soften fût Seljanblung unb Se=

fotgung biefet Vferbe bettagen 12,229. 32

obet im £>utebfcbnttt gr. 5. 72 pet $fetb.
Sit Abfcbäpungcn füt 1151 $fetbe

Pettagen 55,865. —

(im 3)utcbfcpnitt gt. 48. 54 pet $fetb.)
Settuft auf ben »etfteigetten ^fetben 9,540. 36

Sergütung ber umqeftanbenen unb ab=

geftoepeneu Vferbe 17,237. —
©in-- unb Ahfcpäpung«foften 6,022. —

Sotal bet Sehanblung«foften unb Ab-
fcbäpttng

'

100,893. 68

eine ©umme, melcbe biejenige be« Sabre« 1859 um
jirfa gr. 16,000 überfteigt. Sn jenem Sabre ftan=
ben aber aud) nur 4660 üßfetbe im £>ienft, unb im
Seticbt«jabte fam übetbie« btx Att«btuch »on Noj
bei einet ©t. ©aHet=Sattetie feinju, bie beim Srup=
pen jufammenmg mat, melchet Umftanb einjig eine

©rttaau«gabe »on gt. 11,394. 93 ju golqe hatte.

e. Negiepfetbe.
Vferbe- ©djäftunß.

§api. %x.

Sex Seftanb mat auf 31 $e^
jembet 1859 120 65,885. —

Snt Saufe bei Sabre« augefauft 42 40,486. —

162~706,371. —
Oeffentlicb »etfteigett »tutben 31

gt. 9806

Umgeftanben 1 600

Setluft auf ben Set^
fäufen 2994

32 13,400. —

92,97l7 -
HRebtfeettag bet te»ibirten ©d)ä=

pung
l

430. —

Seftanb auf 31. $ej. 1860 130 93,401. —
rDurd)fd?nitt«prei« jebe« einjelnen

Vferbe« 720. —

53,061. 75

44,280. —
Sie Unterbaltung«foften betrugen
Sit ©innafemen »on SNtetbgetbem

$eebrau«gaben 8,781. 75

liefet Setluft läftt ftch butefe folgenbe Umftäube
etfläten: Sfeeilmeife feöfeere güttetung«pteife im Safere

1860; Anfauf »on 40 ^fetben im Noöemher, bie

an bie gütterung famen, abet noch niept« »etbien=

ten unb enblicb bai im ©anjen febr niebtig ange-
fe$te 5Nietbgeïb »on gt. 2. 50 pet Sag, mäfetenb

füt bie ©inmiethung »on guten $ri»atpferben bi«

gt. 3. 50 bejahlt metben muft. Sai niebrige SJïtetfe^

gelb fommt nicht nut jum Sfeeil mieber ber Sun=

be«faffe, fonbern auefe ben betreffenben Kantonen,
unb »orjüglie auch ben eibgenöfftfeben @tab«offtjieren

ju gut, melcbe bet Negiepfetbe ftch bebienen.

f. #pmmiffartat«matetial,
-Satunter mat hi« jept fomofel ba« etgentlitpe

$ommiffartat«material, mie $afemen= unb Sageref-

feften, al« ba« fanftarifebe Material »erftanben unb

murbe im Sericbt«jafete felbft mebet in bet Aufftept
unb Sermaltung, uoep im 3n»pntar »on einanbet

gettennt, mefthalb mit* e« füt bieftmal auch noch »et^

einigt aufführen. Sit Snrentatfcpäpung ber ©pital-,
Ambulance- unb Äafemeneffeften bettug auf 1.

Sanuar 1860 gr.
297,519. 65

Neue Anfebaffungen im Sericht«jabr 9,815. 50

3~0~7^335.T5

Abgang unb Abfcbreibung »on 10% 31,670. 68

Seftanb auf 1. Sanuar 1860 275,664. 47

(ftorifepunfl folgt.)

bnx SdmÇenfragr.

Sai SNilttätbepattement bet fehmeijetifepen ©ib-
genoffenfdraft feat an bie SNttttätbebörben ber Kantone

folgenbe« ©itculat in biefet mieptigen gtage
etlaffen :

„Nacpbem nun feit ©infühtung bet neuen Otbon=

nanj füt bie ©tupet beteit« 1.0 Sabre »erffoffen

ftnb (13. mai 1851) feben mir un« »eranlaftt, auf
folgenbe SNänget in ber gegenmärtigen Semaffnung
ber ©cbatffebüfcen feinjumeifen, melcpe eibg. Snfpef=
tionen miebetfeolt batgetfean haben.

©« ftetlt ftch nämlid) herau«, baft bti ben Nefer»e=

fcharffepüpenfompagniett immer uod) ©tuper mit
run ben Äugeln »orforaraen, fomie folebe, bie ohne

Sajonnet ober SBaibmeffer ein ®emid)t »on über 12

$ßfunb haben.

Ski ftebt, fomeit e« bai Äugelfpftem betrifft, im
SBiberfprucbe mit bem Art. 2 bet »otetmäljnten Ot=
bonnanj, raefet feftfeift, bai bei ben ©tupetn äl=

tetet Otbonnanj ba« ©pftem »on ©pipgefdioffen

eingefübtt metben foü. Sai ©emiept betteffenb, fo

maten ©tu|et übet 12 Sßfunb febon naep bem Ne=

glement »om 20. Auguft 1842 unjuläfftg, ba btx

Art. 17 jene« Neglement« bai ©emiept bti ©tupet«
auf IO/2 rßfunb feftfepte unb nut eine Abraeicpung

bii boefeften« auf 12 $funb geftattete.

5Rit Nüdftcbt auf biefe Sotfd)tiften unb namens

licp auep im rpinbiide auf Art 147 bet f(pmeijeti=

fehen Sflilitätotganlfatlon »om 8. SNai 1850, monacb

19« -
Davon wurden vollständig geheilt und ohne

Abschätzung an die Eigenthümer zurückgegeben 940

Mit Abschätzung entlassen 1151

Uebernommen und versteigert 20

Umgestanden oder abgestochen 27

2138

Von Krankheitsarten fallen nicht weniger als 378
auf Druck, worunter 426 eigentliche Satteldrücke.

Fr. Rp.

Die Kosten für Behandlung und
Besorgung dieser Pserde betragen 12,229. 32

oder im Durchschnitt Fr. 5. 72 per Pferd.
Die Abschätzungen für 1151 Pferde

betragen 55,865. —

(im Durchschnitt Fr. 48. 54 per Pferd.)
Verlust auf den versteigerten Pferden 9,540. 36

Vergütung der umqestandenen und
abgestocheneu Pferde 17,237. —

Ein- und Abschätzungskosten 6,022. —

Total der Behandlungskosten und
Abschätzung

'

100,893. 68

eine Summe, welche diejenige des Jahres 1859 nm
zirka Fr. 16,000 übersteigt. Zn jenem Jahre standen

aber auch nnr 4660 Pferde im Dienst, und im
Berichtsjahre kam überdies der Ausbruch von Roz
bei einer St. Galler-Batterie hinzu, die beim

Truppenzufammenzug war, welcher Umstand einzig eine

Extraausgabe von Fr. 11,394. 93 zu Folge batte.

e. Regiepferde.
Pferde- Schätzung,

zahl. Fr.
Der Bestand war anf 31

Dezember 1859 120 65,885. —
Im Laufe des Jahres angekauft 42 40,486. —

Oeffentlich versteigert wurden 31

Fr. 9806

Nmgestanden 1 - 600
Verlust auf den

Verkäufen - 2994

162 106,371.

32 13,400.

92,971. -
Mehrbetrag der revidirten Schätzung

430. —

Bestand auf 31. Dez. 1860 130 93,401. —
Durchschnittspreis jedes einzelnen

Pferdes 720. —

Die Unterhaltungskosten betrugen 53,061. 75
Die Einnahmen von Miethgeldern 44,280. —

Mehrausgaben 8,781. 75

Dieser Verlust läßt fich durch folgende Umstände
erklären: Theilweise höhere Fütterungspreise im Jahre
1860 z Ankauf von 40 Pferden im November, die

an die Fütterung kamen, aber noch nichts verdienten

und endlich das im Ganzcn fehr niedrig angesetzte

Miethgeld von Fr. 2. 50 per Tag, während

für die Einmicthung von guten Privatpferden bis

Fr. 3. 50 bezahlt werden muß. Das niedrige Miethgeld

kommt nicht nur zum Theil wieder der

Bundeskasse, sondern auch den betreffenden Kantonen,
und vorzüglich auch den eidgenössischen Stabsoffizieren

zu gut, welche der Regiepferde sich bedienen.

L. Kommissariatsmaterial.
Darunter war bis jetzt sowohl das eigentliche

Kommissariatsmaterial, wie Kasernen- und Lagereffekten,

als das fanitarische Material verstanden und

wurde im Berichtsjahre selbst weder tn dcr Aufsicht
und Vcrwaltung, noch im Inventar von einander

getrennt, weßhalb wir- es für dießmal auch noch

vereinigt aufführen. Die Jnventarschätzung der Spital-,
Ambulance- und Kaserneneffekten betrug auf 1.

Januar 1860 Fr.
297,519. 65

Neue Anschaffungen im Berichtsjahr 9,815. 50

307M5?15
Abgang und Abschreibung von 10°/. 31,670. 68

Bestand auf 1. Januar 1860 275,664. 47

(Fortsetzung folgt,)

Zur Schützensrage.

Das Militärdepartement der schweizerischen

Eidgenossenschaft hat an die Militärbehörden der Kan
tone folgendes Circular in dieser wichtigen Frage
erlassen:

„Nachdem nun seit Einführung der neuen Ordonnanz

für die Stutzer bereits 10 Jahre verflossen

sind (13. Mai 1851) sehen wir uns veranlaßt, auf
folgende Mängel in der gegenwärtigen Bewaffnung
der Scharfschützen hinzuweisen, welche eidg. Inspektionen

wiederholt dargethan haben.

Es stellt sich nämlich heraus, daß bei den Reserve-

scharfschützenkompagnien immer noch Stutzer mit
runden Kugeln vorkommen, fowie folche, die ohnc

Bajonnet oder Waidmesser ein Gewicht von über 12

Pfund haben.

Dies steht, soweit es das Kugelsystem betrifft, im
Widerspruche mit dem Art. 2 der vorerwähnten
Ordonnanz, welcher festsetzt, daß bei den Stutzern
älterer Ordonnanz das System von Spitzgeschossen

eingeführt werden soll. Das Gewicht betreffend, so

waren Stutzer über 12 Pfund fchon nach dem

Reglement vom 20. August 1842 unzulässig, da dex

Art. 17 jenes Reglements das Gewicht des Stutzers
auf 10/ Pfund festsetzte und nur eine Abweichung
bis höchstens auf 12 Pfund gestattete.

Mit Rücksicht aus diefe Vorschriften und namentlich

auch im Hinblicke auf Art 147 der fchweizerifchen

Militärorganisation vom 8. Mai 1850, wonach



191

bic Cantone jur allmäbligen Umänberung be« jut
Armee ju fteHenben Crieg«matettal«, forate jur Se^

maffnung ter Contingente nad) ben et'bg. Orbonnan=

^ett »erpfficptet ftnb, rtdjten mir an bie betreffenben

fantonalen SJrilttärbebörben bie ©intabung, bie nö=

tbigen fcaftregetu ju treffen, baft bie gerügten Ue=

belftänbe bei ben ©cbatffehüpen be« Sunbe«fontin=

gente« »on nun an nid)t nieht »otfommen.

Sie betteffenben Ferren Snfpeftoren merben etn=

gelaben ben Solljug biefer Anorbnung genau ju
übermalen. (Unterfcbrift.)"

S e u t l l e t o n.

tfWtttartfcpe guftnnbe im Canton ^olotfeurn
not punbett Reiferen 1743—1763.

(ftortfefcung.)

Unt bte jut SNohilifation biefe« Contingent« unb

jut Sertfeeibigung be« Sanbe« nötfeigen Sorfeferungen

anjuorbnen, »erfammelte fid) ben 26. Snti 1743 ein

au« 17 SNitgltebern heftebcnbet Ctieg«tatb/ nämlich
au« bem

Amt«frf»ultbeift,
Altfebultbeift,
©tabttennet,
©edelmeiftet,
©tabtmajot,
©eraeinmann,
ben 3eugbettn unb

@tabtfd)teibet unb ait« bet feblenben 3flbt »on
.Hit- unb Sung=Nätben. ©tftete fcheinen »on Amt«=

megen ftebenbe .Nitgliebet be« Crieg«ratb« gemefen

ju fein, inbem fte ftet« ben fpätetn Setbanblungen
be«felhen beimohnten.

Sex Ätieg«tatb beftunb nicht fetten au« mebt aï«

20 ÇNitgliebem, bie meiften« mit militärifeben ®ra=
ben angeführt maren.

Sn biefet etften ©itjung mutbe bejüglid) bet

©tänjbemaehung angeotbnet unb befeploffen in glei=

epet Neihenfolge, mie e« biet aufgejählt mirb :

©« ftnb fürberfarab (fofort) 20 3tnr. Siel anju=
faufen.

î)ie greraben bürfen nicht in bie ©tabt gelaffen
merben, ohne baft ibre Namen eingejeichnet ftnb. --
Sit SBirtbe haben jeben borgen bie Namen ihrer
©afte einjugehen.

Sit SNajore ber innern 3 SNtlitärquattiete met=

ben beauftragt ben 30., fomit innett 3 Sagen naep

bem Sefcpluft, eine „etufte Siftte" übet bie für ben

etften Au«jug ihre« Sejirf« aufgefebriebene 5Nann=

fepaft ju madden, ob ein jebet mit Ctaut nnb Sott),

Obet= unb Untetgemefet, ©uètte« unb foabetfäd
»erfeben feie; bei höhet ©ttaf unb Ungnab batf ftd)

fein Dienftpftieptiget mebet bei Sag noch bei Nad»t

»on £)aufe entfernen.

Sit Sögte bet äuftetn Sejitfe metben ehenfall«

heaufttagt, 2 Säge nacb etbaltenent Sefebl eine

gleidie Siftte übet ben etften Au«jug ihrer Ouar=
tiere ju machen.

^Denjenigen »on ©öftgen unb horned mirb befoh=

leu, Soften ju guft unb ju Sßferb au«jufteüen, um
hei annähembem ftemben Ctfeg«»oIf an ben otbent*

lieben Natb berichten ju fönnen.

©« follen fofott 100 gaft SBein, 10 gaft ©fftg,

Stanntmein unb „betgletcfeen Notbmenbigfeiten" an-

gefauft metben.

Sebe 3unft foHe ibte SBägen tepatiten unb in

mäbtfd>aftem ©tanb auf 1. Auguft beteit halten.

Sit c. v. Sau=3)üngetbattfen in bet ©tabt unb

©chanj follen fütberfarab meggeräumt, bamit bte

©cpanj ungebinbert gebraucht merben fönne.

Ade alten Srunnen bei ber ©dimemrac gegen bera

Sollmerf, neben ©botfjetnt ©lutjen »ermauerteu

sporte, miebet betjufteHen, bamit bie ©tabt in aßen

3eiten unb gällen mit Stnnnmaffet »etfefeen feie.

Sit »on ben SafePfcfeen ©emebten »etlotenen 20

©tüd follen etfept metben.

©in $exx Obetft ©utp »om piquet unb Snng=

tatb Sigiet metben al« ©ontmiffatien mit au«ges

behntet SoKmaept nad) Dotnach abgeorbnet, um im

Serein rait bem baftgett Sogt aüe« »orjttfebren, ma«

fte unter obmaltenben Umftänben jum $eil be« Sa=

terlanbe« füt nötbig unb etfptieftlich etad)ten, 20

©ad Cemen ju faufen, mofüt bie bottige ©aljfaffe
ibre Saarfepaft jur Serfügung ju fteüen feat.

5Nit gleichen SoUmaepten mirb ein $exx Alt=
©chultbeift «Najot Nubolf al« Natbgebet bem Sogt

ju ©öpgen beigeotbnet.

Sungtatb Situant mitb aï« Ctieg«tatfe füt bie

Sritppenbemegungen ernannt.

Sit SBaepten bet ©tabtgatnifon haben »on 9 bii
11 Übt auf ihten Soften ju »erbleiben; um 9/2
Uhr ftnb alle Sbore ju fdilieften.

Au« jebem ber 3 innern Ouartiere ftnb 6 SNann

au«jumäblen, bie auf erften Nttf mit Unter- unb

Obergemefer unter bie ©tabttfeore eilen follen.

$>ie ©uidjet« — fleinen Porten — an ben ©tabt=
tfeoren follen fo feergeftellt merben, bai bie Soften
ihre Vferbe nur an ber $anb burepfübren fönnen j
bic getleifen mögen ennet ber gallbtud abgelö«t unb

unter bem Arm hinein getragen merben.

Sit ©epanjrätfee haben bafür ju forgen, baft bie

Sanieren »or ben ©tabtporten „fürberfamb mit
rßatlifaben »erfeben merben, fo baft Niemanb meber

jn guft noep jn -ßferb burd) marfdn'ren fann."
SBa« überhaupt in obet auftet ben ©chanjen ju

tepatiten, folle fütbetfamb gemacht merben.

©ech« Conftablet follen ftd) ftet« beteit batten.

Sie btei etften Au«jüge metben auf« piquet ge=

fteat.
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die Kantone zur allmähligen Umänderung des zur
Armee zu stellenden Kriegsmaterials, sowie zur Be-

waffnnng der Kontingente nach den eidg. Ordonnanzen

verpflichtet sind, richten wir an die betreffenden

kantonalen Militärbehörden die Einladung, die

nöthigen Maßregelu zu treffen, daß die gerügten

Uebelstände bei den Scharfschützen des Bundeskontingentes

von nun an nicht mehr vorkommen.

Die betreffenden Herren Inspektoren werden

eingeladen den Vollzug dieser Anordnung genau zu

überwachen. (Unterschrift.)"

F e u l t e t « n.

Militärische Zustande im Kanton Solothurn
vor hundert Jahren 17S3.

(Fortsetzung.)

Um die zur Mobilisation dieses Kontingents und

zur Vertheidigung des Landes nöthigen Vorkehrungen

anzuordnen, versammelte sich den 26. Juli 1743 ein

aus 17 Mitgliedern bestehender Kriegsrath, nämlich
aus dem

Amtsschultheiß,
Altschultheiß,

Stadtvenner,
Seckelmeister,

Stadtmajor,
Gemeinmann,
den Zeugherrn und

Stadtschreiber und aus der fehlenden Zahl von
Alt- und Jung-Räthen. Erstere scheinen von Amtswegen

stehende Mitglieder des Kriegsraths gewesen

zu sein, indem sie stets den spätern Verhandlungen
desselben beiwohnten.

Der Kriegsrath bestund nicht selten aus mehr als
20 Mitgliedern, die meistens mit militärischen Graden

angeführt waren.

In dieser ersten Sitzung wurde bezüglich der

Gränzbewachung angeordnet und beschlossen in gleicher

Reibenfolge, wie es hier aufgezählt wird:
Es sind fürdersamb (sofort) 20 Ztnr. Blei

anzukaufen.

Die Fremden dürfen nicht in die Stadt gelassen

werden, ohne daß ihre Namen eingezeichnet sind. —
Die Wirthe haben jeden Morgen die Namen ihrer
Gäste einzugeben.

Die Majore der innern 3 Militärquartiere werden

beauftragt den 30., somit innert 3 Tagen nach

dem Beschluß, eine „exakte Visite" über die für den

ersten Auszug ihres Bezirks aufgeschriebene Mannschaft

zu machen, ob ein jeder mit Kraut und Loth,

Ober- und Untergewehr, Guêtres nnd Haberfack

versehen seie; bei hoher Straf und Ungnad darf sich

kein Dienstpflichtiger weder bei Tag noch bei Nacht

von Hause entfernen.

Die Vögte der äußern Bezirke werden ebenfalls

beauftragt, 2 Täge nach erhaltenem Befehl eine

gleiche Visite über den ersten Anszug ihrer Quartiere

zu machen.

Denjenigen von Gößgen und Dorneck wird befohlen,

Posten zu Fuß und zu Pferd auszustellen, um
bei annäherndem fremden Kriegsvolk an den ordentlichen

Rath berichten zu können.

Es sollen sofort 100 Faß Wein, 10 Faß Essig.

Branntwein und „dergleichen Nothwendigkeiten"
angekauft werden.

Jede Zunft folle ihre Wägen repariren und in

währschaftem Stand auf 1. August bereit halten.

Die «. v. Bau-Düngerhaufen in der Stadt und

Schanz sollen fürdersamb weggeräumt, damit die

Schanz ungehindert gebraucht werden könne.

Alle alten Brunnen bei der Schwemme gegen dem

Bollwerk, neben Chorherin Mutzen vermauerten

Porte, wieder herzustellen, damit die Stadt in allen

Zeiten und Fällen mit Brnnnwasser versehen seie.

Die von den Basel'schen Gewehren verlorenen 20

Stück sollen ersetzt werden.

Ein Herr Oberst Sury vom Piquet und Jungrath

Vigier werden als Commissarien mit
ausgedehnter Vollmacht nach Dornach abgeordnet, um im
Verein mit dem dasigen Vogt alles vorzukehren, was

sie unter obwaltenden Umständen zum Heil des

Vaterlandes für nöthig und ersprießlich erachten, 20

Sack Kernen zu kaufen, wofür die dortige Salzkasse

ihre Baarschaft zur Verfügung zu stellen hat.

Mit gleichen Vollmachten wird ein Herr Alt-
Schultheiß Major Rudolf als Rathgeber dem Vogt

zu Gößgen beigeordnet.

Jungrath Dunant wird als Kriegsrath für die

Truppenbewegungen ernannt.

Die Wachten der Stadtgarnison haben von 9 bis
11 Uhr auf ihren Posten zu verbleiben; um 9/z
Uhr sind alle Thore zu schließen.

Aus jedem der 3 innern Quartiere sind 6 Mann
auszuwählen, die auf ersten Ruf mit Unter- und

Obergewehr nnter die Stadtthore eilen sollen.

Die Guichets — kleinen Porten — an den Stadtthoren

sollen so hergestellt werden, daß die Posten

ihre Pferde nur an der Hand durchführen können;
die Felleisen mögen ennet der Fallbruck abgelöst und

unter dcm Arm hinein getragen werden.

Die Schanzräthe haben dafür zu sorgen, daß die

Barrieren vor den Stadtportcn „fürdersamb mit
Pallisaden versehen werden, so daß Niemand weder

zu Fuß noch zu Pferd durch marfchiren kann."

Was überhaupt in oder außer den Schanzen zu

repariren, solle fürdersamb gemacht werden.

Secks Konstabler sollen sich stets bereit halten.

Die drei ersten Auszüge werden aufs Piquet
gestellt.
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